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Schwyzer Anbieter begrüssen Stromabkommen zwischen der 
Schweiz und der EU, warnen aber vor Überregulierung
EBS und EWS unterstützen das Abkommen, möchten aber nicht durch zusätzliche Vorgaben im Inland eingeschränkt werden.

Christoph Clavadetscher

Heute können Schwyzer Haushalte und 
Firmen ihren Stromanbieter nicht frei 
wählen, der Wohnort gibt diesen vor – 
und damit auch die fixen Jahrespreise. 
Liberalisiert ist der Markt nur für grös-
sere Unternehmen mit einem hohen 
Stromverbrauch. Dies soll sich neu mit 
dem Stromabkommen zwischen der 
Schweiz und der EU ändern. Diese Wo-
che hat sich der nationale Verband der 
Elektrizitätsunternehmen zur geplan-
ten Umsetzung geäussert. Er sagt zwar 
deutlich Ja zum Stromabkommen, äus-
sert aber auch Kritik.

Konkret werden die Vorgaben rund 
um das Angebot für jene Konsumentin-
nen und Konsumenten, die eben nicht 
in den freien Markt wechseln wollen, 
kritisiert. Der Bundesrat plant da Vor-
schriften, etwa zur Frage, wo dieser 
Strom produziert werden soll. Das lehnt 
die Branche ab und fordert ein sehr ein-
faches Basisangebot in der Grundver-
sorgung.

Plädoyer für  
pragmatische Lösung
Diese Meinung teilen auch die beiden 
grossen Stromanbieter in der Region 
Schwyz, EBS und EWS. Beide unter-
stützen das Stromabkommen mit der 
EU klar, fürchten im Inland aber eine 
Überregulierung. «Wir sehen die ge-
plante innerstaatliche Umsetzung, den 
sogenannten Swiss Finish, kritisch», 

sagt Tobias Zehnder, Leiter Marketing 
und Kommunikation der EWS AG, auf 
Anfrage des «Boten». Denn zusätzliche 
nationale Vorgaben würden den admi-
nistrativen Aufwand erhöhen, zu höhe-
ren Kosten führen und die Wettbe-
werbsfähigkeit der Schweizer Energie-
unternehmen schwächen.

Hans Bless, Vorsitzender der Ge-
schäftsleitung der EBS Energie AG, sagt 
dazu: «Mit dem vorliegenden Entwurf 
zur innerstaatlichen Umsetzung wird 
meiner Ansicht nach das Ziel der 
Marktöffnung verfehlt.» Kämen zu den 
aktuellen Bestimmungen neu noch zu-
sätzliche Regelungen hinzu, würde dies 
gemäss Bless die Grundversorgung ver-
teuern, da die Umsetzung immer kom-
plexer würde.

«Die Grundversorgung sollte 
schlank und marktnah ausgestaltet 
werden, ohne überflüssige Qualitäts- 
oder Herkunftsvorgaben, die letztlich 
die Kundschaft belasten», betont 
Zehnder. Eine pragmatische Umset-
zung sei entscheidend. Eine, die auch 
regional verankerten Energieversor-
gern wie der EWS AG Handlungsspiel-
raum lasse, um weiterhin effiziente und 
kundennahe Lösungen anbieten zu 
können.

Keine Angst  
vor Kundenverlust
Das sieht auch Bless so: «Entscheidend 
wird sein, die richtige Balance zu finden 
zwischen den regulatorischen Anforde-

rungen und den notwendigen Hand-
lungsspielräumen eines regionalen 
Energieversorgers.»

Das Abkommen an sich erachten 
beide Schwyzer Unternehmen aber als 
sehr wichtig. «Das geplante Stromab-
kommen ist ein wichtiger Schritt zur 
Stärkung der langfristigen Versor-
gungssicherheit, zum verbesserten 
Zugang zu den europäischen Strom-
märkten und zur Stabilität des Ge-

samtsystems», betont Hans Bless. 
«Die Anbindung an die europäischen 
Koordinationsplattformen stärkt die 
Netzstabilität, ermöglicht einen effizi-
enteren Stromhandel und schafft lang-
fristig verlässlichere Rahmenbedin-
gungen», ergänzt Zehnder. Das Ab-
kommen fördere zudem Wettbewerb 
und Innovation, etwa bei der Ver-
marktung von lokal produziertem 
Strom.

Dass sie durch eine Marktliberalisie-
rung viele Kundinnen und Kunden ver-
lieren könnten, befürchten weder EBS 
noch EWS. Beide Unternehmen setzen 
auf Regionalität und Qualität vor Ort. 
Zudem sei die Wechselbereitschaft er-
fahrungsgemäss begrenzt, Preisdiffe-
renzen würden sich marktmechanisch 
glätten, und so sei nur ein Teil der 
Stromrechnung effektiv dem Wettbe-
werb ausgesetzt, erklärt Zehnder.

EBS-Geschäftsführer
Hans Bless

«Das Ziel der 
Marktöffnung 
wird verfehlt.»

Das Stromabkommen Schweiz – EU

Weil der Stromverbrauch in der Schweiz 
wegen der angestrebten Energiewende 
in den nächsten Jahren weiter steigen 
wird, will der Bund die Versorgungssi-
cherheit und Netzstabilität zusätzlich 
erhöhen. Ein zentraler Punkt dieses Vor-
habens ist das Stromabkommen mit der 
EU  – die Schweiz soll dadurch einen 
gesicherten Zugang zum europäischen 
Strommarkt bekommen.

Das heisst: Strom könnte grenz-
überschreitend effizienter gehandelt 
sowie Engpässe und Stromausfälle 
durch bessere Koordination mit euro-
päischen Netzbetreibern reduziert wer-
den. Und was die Schwyzerinnen und 
Schwyzer am meisten interessieren 
dürfte: In Zukunft sollen auch Private 
und kleinere Unternehmen den Strom-
anbieter frei wählen und so von tenden-

ziell günstigeren Preisen profitieren 
können. Dadurch würde aber auch in 
Kauf genommen, dass die Strompreise 
auch unter dem Jahr zum Teil stark 
schwanken können.

Zurzeit führt das Eidgenössische 
Departement für Umwelt, Verkehr, Ener-
gie und Kommunikation Gespräche mit 
den verschiedenen Interessengruppen 
und Behörden. Bis Ende November soll 
der Bundesrat über die Ergebnisse in-
formiert werden. Danach wird das 
Stromabkommen gemeinsam mit den 
weiteren neu ausgehandelten EU-Ver-
trägen im Bundesparlament diskutiert. 
Am Ende kann sich dann auch das Volk 
an der Urne dazu äussern. Die Termine 
für die Parlamentsdiskussion wie auch 
die Volksabstimmung stehen noch 
nicht. (cc)

Die Agro macht neu Strom aus ARA-Gas 
Gas, das aus menschlichen Exkrementen entsteht, wird bei der Agro in Seewen neu ebenfalls für die Strom- und Wärmeproduktion genutzt. 

Laura Inderbitzin

Die Biogasanlage der Agro Energie 
Schwyz AG in Seewen beim Winters-
ried gibt es bereits lange. Seit über 
15 Jahren produziert die Anlage vor al-
lem aus Gülle Strom und Wärme (sie-
he Box). Seit Kurzem werden dafür 
aber nicht mehr nur tierische, sondern 
auch menschliche Exkremente ge-
nutzt: Das Gas, das in der ARA Schwyz 
in unmittelbarer Nähe der Agro aus 
dem Abwasser entsteht, wird neu in 
der Agro verwertet.

«Das ist eine gute Zusammen-
arbeit», sagt Agro-Geschäftsleiter 
Claus Jörg. Die Idee bestand seit Jah-
ren, im Juni wurde sie nun Realität. 

Früher nutzte  
die ARA ihr Gas selber
ARA-Betriebsleiter Alexander Föhn er-
klärt: «Früher nutzten wir das Gas in 
der ARA selber in einem Blockheiz-
kraftwerk und produzierten Strom für 
unseren Betrieb.» Das machte Sinn, 
weil die ARA früher noch eine eigene 
Trocknungsanlage für den Klär-
schlamm hatte und dementsprechend 
mehr Energie verbrauchte. Heute aber 
wird der Schlamm wegen höherer ge-
setzlicher Auflagen zur Verbrennung 
nach Luzern gebracht. 

«Darum braucht unsere Anlage 
jetzt weniger Wärme, und wir konnten 
das Potenzial des ARA-Gases nicht 
mehr ausschöpfen. Deshalb gingen 
wir diese Zusammenarbeit mit der 
Agro ein», sagt Alexander Föhn wei-
ter. Die ARA ist wie rund 8500 Haus-
halte in der Region der Agro ange-
schlossen – und erhält das eigene Gas 

so vielleicht doch wieder als Strom 
oder Wärme zurück.

Genaue Zahlen hat die Agro wegen 
der kurzen Betriebsdauer mit dem 
ARA-Gas noch nicht. Aber in der Theo-
rie ist es so, dass die ARA pro Jahr rund 
700’000 Kubikmeter Gas an die Agro 
liefern kann. Und pro Kubik Gas erge-
ben sich 3 bis 4 Kilowattstunden (kWh) 
Energie  – das bedeutet für die Agro 
einen jährlichen Energiezuwachs von 2 
bis 2,8 Millionen kWh. Mit der Verstro-
mung des ARA-Gases ergibt sich so ein 
Nettowert von zirka 1 Million kWh. Das 
ist ein recht grosser Betrag, denn zum 
Vergleich: Ein Haushalt verbraucht pro 
Jahr durchschnittlich etwas mehr als 

3000 kWh, und die Agro produziert, 
Stand jetzt, etwa 8,5 Millionen kWh 
Strom und zirka 100 Millionen kWh 
Wärme pro Jahr.

Rechtliche Streitereien  
halten an
Bleibt die Frage, wieso diese Idee einer 
ARA-Agro-Zusammenarbeit seit meh-
reren Jahren im Raum stand und erst 
jetzt umgesetzt wurde – vor allem in An-
betracht dessen, dass die energieinten-
sive Trocknungsanlage der ARA bereits 
seit 2020 ausser Betrieb ist und die 
ARA damit rund fünf Jahre zu viel Wär-
me produzierte, die von niemandem 
genutzt werden konnte.

Laut Agro-Geschäftsleiter Claus 
Jörg liegt diese Verzögerung zum einen 
an den technischen Herausforderun-
gen der Anlage und zum anderen vor 
allem an einer rechtlichen Streiterei 
(der «Bote der Urschweiz» berichtete). 
Laut Bundesgericht kann die Agro 
Energie Schwyz AG für Strom, der aus 
ARA-Gas produziert wird, nämlich kei-
ne Einspeisevergütung geltend machen 
(im Gegensatz zu Strom aus sonstiger 
Biomasse wie Gülle). Die Einspeisever-
gütung vom Bund ist jedoch finanziell 
entscheidend für das Schwyzer Unter-
nehmen. Der Streitpunkt ist jetzt ein Sy-
nergieabzug auf die bestehende Bio-
masse. 

Grund für die Ausnahme solcher 
ARA-Anlagen aus dem Einspeisevergü-
tungssystem ist laut Gericht der Um-
stand, dass diese häufig im Besitz der 
öffentlichen Hand seien «und den Auf-
trag haben, über verursachergerechte 
Entsorgungsgebühren kostendeckend 
zu wirtschaften».

«Die Gerichte haben noch keine 
Lösung gefunden», sagt Agro-Ge-
schäftsleiter Jörg nun, «wir befinden 
uns in einer Pattsituation mit der ver-
antwortlichen Stelle für die Einspeise-
vergütung.» Mehr kann Jörg dazu der-
zeit nicht sagen. Trotzdem hat man 
den Betrieb mit dem ARA-Gas jetzt 
aufgenommen.

Die Biogasanlage kurz erklärt

Die Biogasanlage in der Agro Energie 
Schwyz AG funktioniert so: Biomasse 
wie Gülle oder organische Abfälle wird 
in grosse Behälter gepumpt, wo die 
Masse bei rund 40  Grad vergärt. Bei 
diesem Vergärungsprozess entsteht 
Biogas. Mit diesem Gas wird in einem 
Blockheizkraftwerk ein Generator be-
trieben, der Strom erzeugt. Dessen Ab-
wärme wiederum wird für Heizung oder 
Warmwasser genutzt. Die übrig geblie-
bene Masse dient als nährstoffreicher 
Dünger in der Landwirtschaft. 

Der Biogasanlage der Agro drohte 
wegen der schwierigen finanziellen 
Lage zwischenzeitlich fast das Aus, 
doch nun ist der Betrieb bis mindestens 
Ende 2029 gesichert (der «Bote» be-
richtete). (lai)

Die Agro Ener-
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ARA mehr Gas 
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Bild:  

Laura Inderbitzin  


